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Einleitung

„As to the particular consumer’s interest in the free flow of commercial information,
that interest may be as keen, if not keener by far, than his interest in the day’s most
urgent political debate.“1

Diese Einsicht des amerikanischen Supreme Courts zeigt, wie wichtig Infor-
mationen für Verbraucher sind. Besonders wichtig ist die Information über die
Qualität und Preiswürdigkeit von Konsumwaren. Seit es Unternehmen gibt, wer-
den sie öffentlich kritisiert. Die kritische öffentliche Debatte über Unternehmen,
ihre Produkte und Produktionsweisen ist darum ein jederzeit aktuelles Thema der
Rechtspraxis und -wissenschaft. Die Literatur und Rechtsprechung dazu sind Le-
gion.

Das verwundert nicht, denn das Thema gewinnt weiterhin an praktischer Rele-
vanz. Seit der erheblichen privaten und gewerblichen Nutzung des Internets kön-
nen Informationen weltweit in wenigen Sekunden auf einer Vielzahl von Geräten
abgerufen werden. Das Internet ist nicht nur ein „information superhighway“2,
der Informationen schnell und billig übermittelt, sondern es stellt sie auch ubi-
quitär und dauerhaft bereit. Dadurch steigen sowohl die Gefahren für die Reputa-
tion des Unternehmers, als auch die Chancen des Verbrauchers, sich sachgerecht
zu informieren. Dieses Spannungsfeld muss interessengerecht und hinreichend
bestimmt reguliert werden.

Das Interesse der Verbraucher an Produktinformationen hat auch den Staat er-
reicht. Informationen sind zu einem staatlichen Gestaltungsmittel von erheblicher
Bedeutung geworden.3 Durch Informationen können Gefahren abgewehrt wer-
den, Unternehmen sanktioniert und Verbraucher über Produkte und ihre Wirkun-
gen unterrichtet werden. Darüber hinaus haben sie eine erhebliche soziale Bedeu-
tung. Ein informierter Verbraucher ist ein selbstbewusster Verbraucher. In einer

1 Virginia Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425
U.S. 748, 763, opinion of the court by Blackmun, J.

2 Whirlpool Financial Corp. v. GN Holdings, Inc., 67 F.3d 605.
3 Vgl. Stern, IV/1, 1851; v. Münch/Kunig/I. v. Münch, Vorb. Art. 1–19, Rn. 51a;

Schliesky, 166; Schmalz, Rn. 109; Hochhuth, NVwZ 2003, 30, 34. Als Gestaltungsmittel
wurden Informationen vielfältig eingesetzt. In den neunziger Jahren wurde das staat-
liche Informationshandeln vor Volksabstimmungen (Morlock /Voss, BayVBl 1995, 513–
519) und zum Umweltschutz (Waechter, ZUR 1995, 145 f.) aktuell. Bereits in den sieb-
ziger Jahren wurden staatliche Informationen eingesetzt, um staatliche Sanktionen zu
begleiten, wie es durch Presseinformationen des Bundeskartellamtes über Bußgeldfest-
setzungen geschah (Erlinghagen/Zippel, NJW 1973, 10–16).



Krise, vor allem in einer Lebensmittelkrise, sind selbstbewusste Verbraucher
wichtig. Der informierte, selbstbewusste Verbraucher empfindet sich nicht als
Opfer, sondern als jemand, der weiterhin die Kontrolle über seine Ernährung hat.

Trotz mehrerer höchstrichterlicher Urteile ist die Rechtslage jedoch noch nicht
abschließend – und vor allem nicht überzeugend – geklärt. Es ist jedoch dringend
notwendig, zu vorhersehbaren, nachvollziehbaren und praktikablen Lösungen zu
kommen, die rechtsstaatlich zu vertreten sind.4

Die vorliegende Arbeit setzt sich darum mit den rechtlichen Bindungen der
negativen staatlichen Produktinformation auseinander. Diese stammen zunächst
aus dem Produktsicherheitsrecht. Das Lebensmittelrecht wird wegen der anhal-
tenden Diskussion um staatliche Lebensmittelinformationen häufig in dieser
Arbeit angesprochen, um die Anforderungen an negative staatliche Produktinfor-
mationen zu illustrieren. Es ist jedoch gleichzeitig die Basis, um übergreifende
Maßstäbe, die staatliche Informationsmaßnahmen binden, zu erarbeiten. Nega-
tive staatliche Produktinformationen werden darüber hinaus maßgeblich durch
die Grundrechte und das Rechtstaatsprinzip geformt und begrenzt. Es ist jedoch
nicht mehr das deutsche Recht allein, das die staatliche Verbraucherinformation
bestimmt. Die Europäische Union hat das Lebensmittel-, Arzneimittel- und all-
gemeine Produktsicherheitsrecht harmonisiert. Es muss also ein Regulierungs-
dreieck aus Unionsrecht, Verfassungsrecht und einfachen Gesetzen aufgearbeitet
werden. Diese vielschichtigen rechtlichen Anforderungen an eine negative staat-
liche Produktinformation werden im Teil 1 „Die staatliche negative Produktinfor-
mation“ entwickelt.

Die Verbraucherinformation entwickelt sich darüber hinaus zusehends zu ei-
nem Sachgebiet, in dem der Staat und private Organisationen eng zusammen-
arbeiten. Dadurch hat der Staat – außerhalb von Gefahrenlagen – die Wahl, ob er
selbst informiert oder private Organisationen zu diesem Zweck projektbezogen
oder generell finanziert. Dadurch entsteht die Gefahr, dass die Interessen von
Unternehmen auf der Strecke bleiben. Deshalb wird in Teil 2 „Die staatlich fi-
nanzierte negative Produktinformation“ untersucht, welchen Bindungen die staat-
liche Förderung von negativen Produktinformationen unterworfen ist. Dazu muss
nicht nur das Subventionsrecht angewendet werden, sondern die staatliche Finan-
zierung muss auch aus dem Blickwinkel des Beihilferechts der Union betrachtet
werden. Zuletzt geht dieser Abschnitt auf die Beziehung zwischen dem Staat und
der finanzierten Organisation ein. Es muss erarbeitet werden, wann eine staatlich
finanzierte Organisation des Privatrechts in Wirklichkeit eine staatlich kontrol-
lierte Organisation ist, die dem öffentlichen Recht unmittelbar unterworfen ist.
Das Thema der staatlich finanzierten Produktinformation ist jedoch durch eine
Diskussion der öffentlich-rechtlichen Bindungen nicht erschöpft. Vielmehr muss
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4 Vgl. Ramsauer, VerwArch 1981, 89, 90 f.



auch auf die deliktsrechtlichen Anforderungen an die finanzierte Organisation
eingegangen werden. Das findet unter anderem im Teil 2 „Die staatlich finan-
zierte negative Produktinformation“ statt.

Der Teil 3 „Deliktsrechtliche Anforderungen an private und staatlich finan-
zierte negative Produktinformationen“ konzentriert sich auf die rechtlichen An-
forderungen an die private negative Produktinformation. Dabei wird nicht nur
der zivilrechtliche Schutz der Unternehmensreputation analysiert. Es wird darü-
ber hinaus besonders auf die Rolle des Internets eingegangen. Eine private oder
staatlich finanzierte negative Produktinformation, die im Internet veröffentlicht
wird, ist eine aktuelle Handlungsform, auf die das Recht angemessen reagieren
muss. Daher werden im Teil 3 auch das Delikts- und Telemedienrecht analysiert.
Dort müssen die kollidierenden Rechtsgüter der Meinungsfreiheit und der Unter-
nehmensreputation abgewogen werden. Das Zusammenspiel von Verfassung und
Zivilrecht ist hier besonders intensiv. Es kommt hier vor allem auf die Ausstrah-
lung der Meinungsfreiheit in das Zivilrecht an. Das zeigt, dass es in dieser Arbeit
im Wesentlichen um Interessenkollisionen geht.

In allen drei Abschnitten dieser Arbeit müssen daher unterschiedliche unter-
nehmerische, private und staatliche Interessen entfaltet und berücksichtigt wer-
den. Die Unternehmen sind auf einen angemessenen Schutz des Wettbewerbs,
ihres Unternehmensrufes und ihrer Produktionsfreiheit angewiesen. Verbraucher
benötigen Informationen über Produkte und Unternehmen, die der Unternehmer
nicht immer freiwillig zur Verfügung stellen will. Der Staat kann durch Verwal-
tungstransparenz an Legitimation gewinnen und den Wettbewerb durch Markt-
transparenz stärken. Der Staat und private Organisationen sollen die Verbraucher
sachgerecht, zielgerichtet und möglichst umfassend informieren können. Fraglich
ist allerdings, in welchem Ausmaß durch diese Information auf Kosten von Un-
ternehmen soziale oder verbraucherpolitische Ziele verfolgt werden dürfen.

Durch diese Arbeit werden die unterschiedlichen Interessen von Staat, Unter-
nehmen und Verbraucher zu entwickelt. Darüber hinaus sollen rechtlich fundierte
Wege für einen sachgerechten Ausgleich in der Praxis aufgezeigt werden. Da-
durch wird gleichzeitig eine Antwort auf die Frage gegeben, in welchem Ausmaß
staatliche, staatlich finanzierte und private negative Unternehmensinformationen
zulässig sind.
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